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Kategorisches sgv-Nein
In der Anhörung zur Änderung der Luftreinhalteverordnung schlägt das UVEK vor, die Regeln für gewerberelevante motorisierte Handgeräte deutlich zu verschärfen. Was sich als technisches Detail anhört, hat massive Konsequenzen für alle KMU. Der sgv lehnt deshalb die Änderung der Verordnung in dieser Form kategorisch ab. In der Schweiz sind etwa 200 000 von der Verordnung betroffene „handgeführten Geräte mit Fremdzündmotoren unter 19 kWh“ im Einsatz. Darunter fallen Rasenmäher, Motorsägen, Laubbläser, Stampfer, Bauvibratoren oder Kompressoren – Werkzeuge der Gewerbewirtschaft also. Weil das UVEK in seiner Regelungswut auch dort CO2-Emissionen vermutet und künftige Einnahmequellen ortet, schreitet es voran, neue Regeln zu implementieren. Was dabei als „technische Anpassung“ an EU-Normen deklariert wird, stellt nach Auffassung des sgv in Wirklichkeit eine Verschärfung dieser Normen dar. „Einmal mehr will das UVEK also ohne Not über bestehende und bewährte EU-Regeln hinausgehen und eigene Vorschriften schaffen – zum Nachteil der KMU-Wirtschaft“, betonte der zuständige politische Sekretär Henrique Schneider. Für KMU würde die beabsichtigte Änderung zwei massive Probleme bringen. Erstens wird eine umfassende Kontrolle der Geräte vor jeder Inbetriebnahme verlangt. Zweitens soll – statt des Herstellers – der Betreiber des Geräts für dessen Regel-Konformität verantwortlich gemacht werden. Diese Umkehr der Haftungslast ist für den sgv völlig inakzeptabel.
1'467 Zeichen (inkl. Leerschläge)
Thurgauer Grenzkrieg
Es muss nicht immer Steuer- oder Fluglärm-Krach sein: Im Thurgau hagelt es derzeit Proteste gegen eine neue „Einmischung“ aus Deutschland. Grund für den Aufruhr sind laut dem „TagesAnzeiger“ die Einsprachen der drei südbadischen Städte Konstanz, Radolfzell und Singen gegen ein geplantes Outlet-Center in Wigoltingen, einer 2100-Einwohner-Gemeinde im Oberthurgau, rund 20 Kilometer von der Grenze entfernt. Bei einer Investition von 180 bis 200 Millionen Franken sollen hier über 100 Läden Markenartikel zu reduzierten Preisen anbieten, auf 30 000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Damit würde eine seriöse Konkurrenz für nahe deusche  Einkaufszentren entstehen, die von Schweizern stark frequentiert werden. „Mit grosser Entrüstung“ auf die deutschen Einsprachen reagiert auch Peter Schütz,  Präsident des Thurgauer Gewerbeverbands: „Die Deutschen setzen die gutnachbarlichen Beziehungen aufs Spiel.“ Er könne sich nicht erinnern, dass sie je so direkt in den grenzüberschreitenden Wettbewerb eingegriffen hätten. Beim Bau des Outlet gehe es „um ein rein innerschweizerisches Projekt“. Schütz fordert die Grenzstädte zu einem Rückzug der Einsprachen auf.
1'150 Zeichen (inkl. Leerschläge)
Keine Pflicht zum Gratis-Wasser
Aus Kreisen des Konsumentenschutzes wird einmal mehr die Forderung laut, Hahnenwasser in Restaurants gratis anzubieten. Dieses Mal steht der Anspruch unter dem Vorwand der Ökologie. GastroSuisse macht darauf aufmerksam, dass Hahnenwasser ausser im Kanton Tessin und dort nur zu einer Hauptmahlzeit nicht gratis abgegeben werden muss. Der Gastgeber kann dafür einen Preis festsetzen. Hartnäckig hält sich auch das Märchen von Gratis-Wasser zum Amtsblatt. Auch das stimmt so nicht. Das Amtsblatt muss nur in den Kantonen Jura, Luzern, Solothurn, Wallis und Zürich aufliegen. Fürs Wasser kann der Gastwirt auch hier einen Preis festsetzen. Die Konsumentenschützer fordern zudem „Mehr Information und Transparenz für den Gast in Restaurationsbetrieben“. Was exakt damit gemeint ist, wird allerdings nicht klar.
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